
230 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXII.GP. 

19. 11. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1970, mit dem besondere Organisationsvor­
schriften für die Kunsthochschulen erlassen 

werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Gliederung der K·unsthochschulen 
in Abteilungen 

§ 1. Die Hochschule für angewandteKunst 
in Wien gliedert sich in folgende Ahteilungen: 

1. Architektur; 
2. Design, Innenarchitektur und Industrial 

Design; 
3. Malerei und Graphik; 
4. plastische Gestaltung (Plastik, Keramik, 

Metall, Metallrestaurierung, Email); 
5. Bühne, Textil und Mode {Bühnenbild, 

Bühnenkostüm, Mode, dekoratives Gestal­
ten und Textil); 

6. allgemeine Grundlagen der Kun~tlehre. 

§ 2. Die Hochschule für Musik und darstel­
Jende Kunst in Wien gliedert sich in folgende 
Abteilungen: 

1. Komposition, Musiktheorie und Dirigen­
tenausbildung; 

2. Tasteninstrumente; 
3. Streichinstrumente un!d andere SaiteninstruC 

mente; 
4. Blas- -und Schlaginstrumente; 
5. Musikpädagogik; 
6. Kirchenmusik; 
7. Sologesang uDid musikdramatische Dar­

stellung; 
8. T~nz; 
9. Schauspiel und Regie ("Max Reinhardt­

Seminar") ; 
10. Film und Fernsehen. 

§ 3. Die Hochschule für Musik und darstel­
lende Kunst "Mozarteum" in Salzhurg gliedert 
sidl in folgende Abteilungen: 

1. Komposition, Musiktheorie und Dirigen­
tenauS'bildung; 

2. Tasteninstrumente; 
3. Streichinstrumente und andere Saiten-

instrumente; 
4. Blas- und Schlaginstrumente; 
5. Musikpädagogik; -
6. Kirchenmusik; 
7. Sologesang und musikdramatische Dar­

stellung; 
8. darstellende Kunst (Schauspiel, Regie, Tanz, 

Bühnenbild, audiovisuelle Medien). 

§ 4. Die Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst in Graz gliedert sich in folgende Abtei­
lungen: 

1. Komposition, Musiktheorie, Dirigenten­
ausbildung und Jazz; 

2. Tasteninstrumente; 
3. Streichinstrumente und andere Saiten-

instrumente; 
4. Blas- und Schlaginstrumente; 
5. Musikpädagogik; 
6. Kirchenmusik; 
7. Gesang, Chorleitung und darstelle:n'de 

Kunst. 

Beson·dere Organisationsformen 

§ 5. (1) Die Sonder-Abteilung "Orff-Institut" 
der Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
"Mozarteum" in SahJburg besteht abweichend 
von der Bestimmung des § 7 Albs. 2 des Kunst­
hochschul-Organisations gesetzes, BGBl. Nr. 54/ 
1970, aus der Zusammenfassung fachlich ver­
wandter Studieneinrichtungen des Teilbereiches 
der elementaren Musik.; und Bewegungserzie­
hung. 
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2 230 der Beilagen 

(2) Die Bestimmungen der §§ 10, 11 Abs. 1 
bis 4, 12, 13, 15, 20 Abs. 1, 4, 5 und 6, 21 
Abs. 5, 22 .Acbs. 1 lit. f, j und t, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 33 Abs .. 5, 35 Abs. 2 und 41 Albs. 3, 5 
und 6 des Kunsthochschul:Organisationsgesetzes 
sowie die Bestimmungen der §§ 8, 9 und 15 
Abs. 1 und 2 dieses Bun.desgesetzes sind auf diese 
Sonder-Abteilung sinngemäß anzuwenden. 

§ 6. (1) An .der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst' "Mozarteum" in Salzburg 
sind in der Zeit der Hodlschulferien nach Maß­
gabe der folgenden Absätze Kurse unter der 
Bezeichnung "Internationale Sommerakademie" 
der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst "Mozarteum" in Sahburg zu führen. 

(2) Die Vorbereitung und Durchführung dieser 
Kurse obliegt abweichend von der Bestimmung 
des § 28 lit. h des Kunsthochschul-Organisations­
gesetzes einem vom Gesamtkollegium aus dem 
Kreise der Lehrer der Hochschule zu bestellenden 
Leiter. 

(3) Die Berufung von Lehrern zur Abhaltung 
dieser Kurse obliegt abweichend von der Be­
stimmung des § 12 kbs. 5 des Kunsthochschul­
Organisationsgesetzes dem gemäß Abs. 2 be­
stellten Leiter. 

(4) Der gemäß Abs. 2 bestellte Leiter hat dem 
Gesamtkollegium zu Beginn eines jeden Studien­
jahres über die im vergangenen Studienjahr 
durchgeführten Kurse der "Internationalen Som­
merakademie" zu berichten. 

§ 7. (1) Nach Maßgabe des Abs. 2 sind Stu­
dieneinrichtungen der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Graz auch in Oberschützen 
(Burgenland) zu führen (Expositur Ober­
schützen). 

(2) Die Erweiterung des Arbeitsibereiches der 
Hochschule durch in Oberschützen geführte Stu­
dieneinrichtungen, die Errichtung, Benennung, 
Beschränkung, Umgrenzung und Auflassung sol­
cher Studieneinrichtungen sowie die Einrichtung 
von Kursen und Lehrgängen in Oberschützen 
hat nach den Bestimmungen der §§ 22 Abs. 1 
lit. f, 28 lit. fund hund 32 Abs. 2 des Kunst­
hochschul-Organisationsgesetzes zu erfolgen. Da­
bei ist insbesondere auf jene Begabten Bedacht 
zu nehmen, die aus verkehrs bedingten Gründen 
keine andere zumutbare Möglichkeit zum ordent­
lichen Studium an einer Hoclischule für Musik 
und darstellende Kunst oder zur V orberei tung 
auf ein solches Studium haben. 

(3) Die Abteilungen der Hochschule, denen 
die in Oberschützen errichteten Studieneinrich­
tungen angehöten, haben nach Einholung von 
Vorschlägen der Leiter dieser Studieneinrich­
tungen auf die Dauer der Funktionsperiode der 
beteiligten Abteilungskollegien zur Beratung, 
Begutachtung und Bearbeitung der gemeinsamen 

Angelegenheiten dieser Studieneinrichtungen eine 
Kommission (§ 27 Abs. 4 des Kunsthochschul­
Organisationsgesetzes), bestehen1d aus in Ober­
schützen tätigen Lehrern der Hochschule, mit 
dem Sitz in Oberschützen einzusetzen. 

(4) In die gemäß Abs. 3 eingesetzte .Kommis­
sion hat die gesetzliche Vertretung der an der 
Expositur Oberschützen inskribierten 'Studieren­
den auf die Dauer ihrer Funktionsperiode einen 
stimmberechtigten Vertreter zu entsenden; sind 
an der Expositur jedoch mehr als 30 Studierende 
inskribiert, so sind zwei Vertreter zu entsenden. 
§ 26 Albs. 7 zweiter Satz des Kunsthochschul­
Organisationsgesetzes ist Binngemäß anzuwenden. 

(5) Die Mitglieder der gemäß Abs. 3 einzu­
setzenden Kommission haben aus ihrem Kreise 
einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu 
wählen; § 17 Abs. 2 und 4 des Kunsrhochschul­
Organisations gesetzes ist mit der Maßgabe sinn­
gemäß anzuwenden, daß nicht nur Hochschul­
professoren, sondern auch andere Lehrer wähl­
bar sind. 

(6) Der gemäß Abs. 5 gewählte Vorsitzende 
der Kommission führt die Bezeichnung "Leiter 
der Expositur Oberschützen". Er hat an den 
Sitzungen des Gesamtkollegiums tei:lzunehmen, 
wobei er nur dann Stimmrecht hat, wenn ü'ber 
Angelegenheiten verhandelt wird, die die Exposi­
tur Oberschützen betreffen. 

(7) Der Rektor und ,die Abteilungsleiter kön­
nen einzelne ihrer. Amtsgeschäfte, soweit sie 
sich auf die in Oberschützen errichteten Stu­
dieneinrichtungen beziehen, dem gemäß Abs. 5 
gewählten Vorsitzenden oder. einem anderen Mit­
glied der Kommission übertragen, sofern dies 
im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit 
und Kostenersparnis gelegen ist. 

(8) Verfügungen gemäß Abs. 7 sind durch 
Anschlag an der Amtstafel des Rektorates rechts­
wirksam kundzumachen; § 21 Abs. 14 des Kunst­
hochschul-Organisationsgesetzes ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(9) An jeder Sitzung ,der gemäß Aos. 3 ein­
gesetzten Kommission hat ein vom Rektor zu 
bestimmender Bediensteter des Rektorates oder 
der Quästur der Hochschule ohne Stimmrecht 
teilzunehmen. 

Zu 0 r d nun g de r S tu die ne in r i c h­
tungen zu den AbteiJungen 

§ 8. (1) Alle Studieneinrichtungen (§ 32 des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes) derKunst­
hochschulen mit Ausnahme der nicht einer Ab­
teilung angegliederten IO:stitute (§ 35 Abs. 2 
des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes) ge­
höten, soweit in den folgenden Absätzen nicht 
anders bestimmt wird, jeweils einer Abteilung 
(§§ 1 bis 5 dieses Bundesgesetzes) an. 
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(2) Klassen (§ 33 des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzes), Kurse und Lehrgänge (§ 38 des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes) gehören 
der ihrem Fach entsprechenden Ahteilung an; 
sofern sie a:ber ihre Aufga.ben überwiegend in 
anderen als in der ihrem Fach entsprechenden 
Abteilung' erfüllen, gehören sie 'den diesen Auf­
gaben entsprechenden Abteilungen an. 

(3) Das Gesamtkollegiumkann die Einrich­
tung von Fortbildungskursen und-lehrgängen 
sowie von Kursen und Lehrgängen für höhere 
Studien (§ 38 Abs. 2 lit. bund c des Kunsthoch­
schul-Organisationsgesetzes) beschließen, die 
nicht einer Abteilung angegliedert sind; die Be­
stimmung des § 35 Abs. 2 zweiter Satz des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes ist in die­
sem Falle sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die einer Abteilung angegliederten Insti­
tute (§ 35 des Kunsthochschul-Organisations­
gesetzes) gehören der ihren Aufgaben entspre­
chenden Abteilung an. 

(5) Ergänzende Lehrveranstaltungen (§ 34 des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes) gehören 
derselben Abteilung an wie die Klassen oder 
Institute, denen sie zur Ergänzung der Pflege 
der Künste, der Unterweisung in den Künsten 
und der Auswertung der Erschließung der Künste 
zugeordnet sind.' . 

. Zuordnung der Lehrer zu den 
Abteilungen 

§ 9. Lehrer einer J\ibteilung im Sinne der 
§§. 23, 25 und 26 des Kunsthochschul-Organisa­
tionsgesetzes sind alle jene Lehrer der Hoch­
sdmle, die im Rahmen der Studienvorschriften 
an der Erreichung des Studienzieles einer oder 
mehrerer der an der Abteilung vertretenen Stu­
dienrichtungen mitWirken. 

Hoch'schuIkonvent 

§ 10. Dem Hochschulkonvent (§ 29 des Kunst­
hochschul-Örganisationsgesetzes) gehören an: 

a) an der Hochschule für an gewandte Kunst 
in Wien 10 Mitglieder, 

b) an der Hochschule für Musik und dar­
stellende Kunst in Wien 45 Mitglieder, 

c)an der Hochschule für Musik und dar­
stellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg 
20 Mitglieder, 

d) an der Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst in Graz 20 Mitglieder 

sowie die gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern 
aus jeder der in§ 29 Abs. 1 lit. a, bund c des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes genannten 
Gruppen; § 15 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 11. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
aus dem Kreise der Hochschulprofessoren sind 

auf zwei Jahre zu wählen. Ihre Funktionsperiode 
beginnt an dem auf die Wahl folgenden 1. Feber; 
die erste Funktionsperiode beginnt am 1.. Feber 
1971. 

(2) Wahlberechtigt sind alle Hochschulpro­
fessoren der Hochschule mit Ausnahme des 
Rektors. Wählbar sind alle Hochschulprofessoren 
der Hochschule mit Ausnahme' jener, die dem 
Gesamtkollegium angehören. 

(3) Der Rektor hat den Zeitpunkt des Beginns 
und des Endes der Wahl unter sinngemäßer An­
wendung der Bestimmung des § 21.Nbs. 14 des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes kundzu­
machen. 

(4) Die Wahl ist vom Rektor zu leiten. § 17 
Ahs. 2 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 
ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) Der von jedemWaMberechtigten' ahzu­
gebende Stimmzettel hat in fortlaufender Rei­
hlmg so viele Namen zu enthalten, als Mitglieder 
und Ersatzmitglieder zu wählen sind. Enthält 
ein Stimmzettel mehr. Namen, als Mitglieder 
und Ersatzmitglieder zu wählen sind, so sind 
die Ü'ber diese Zahl im Stimmzettel enthaltenen 
Namen unberücksichtigt zu lassen; enthält er 
weniger Namen, so verliert er aeshalb seine 
Gültigkeit nicht. 

(6) Der auf dem Stimmzettel an erster Stelle 
gereihte Hochschulprofessor erhält so viele Wahl­
punkte, als Mitglieder und Ersatzmitglieder zu 
wählen sind; der' an zweiter und weiterer Stelle 
gereihte Hochschulprofessor erhält jeweils um 
einen Wahlpunkt weniger. 

(7) Ist der Name desselben Hochschulprofes­
sors auf einem Stimmzettel mehrmals verzeich'­
net, so ist er bei der Zählung der Wahlpunkte 
nur an der Stelle mit der höchsten Zahl der 
Wahlpunkte zu berücksichtigen. 

(8) Stimmen, die auf einen nicht wählbaren 
Hochschulprofessorentfallen, sind ungültig. 

(9) Entsprechend der Zahl der zu wähleruden 
Mitglieder und Ersatzmitglieder (§ 10' lit.a 
bis d) sind von den Hochschulprofe,ssören, di(! 
die höchsten Zahlen von Wahlpunkten erhalten 
haben, jene mit der höheren ZaM von Wahl­
punkten als Mitglieder und jene mit der 
niedrigeren Zahl von Wahlpunkten als Ersatz­
mitglieder . gewählt. 

(10) Wenn infolge gleicher Zahl von Wahl­
punkten mehr Hochschulprofessoren, als zu 
wählen sind, als Mitglieder oder Ersatzmitglieder 
in Betracht kommen, so entscheidet das vom 
Rektor zu ziehende Los darüber, wer als Mit­
glied und wer als Ersatzmitglied gewählt ist. 

. § 12. (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
des Hochschulkonventsaus ,dem Kreise der 
anderen Lehrer sind gleichfalls auf zwei Jahre 
zu wählen; § 11 ist sinngemäß anzuwenden. 
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C2} Die Mitglieder des Hochschulkonvents aus 
dem Kreise der Studierenden sind auf die Dauer 
der. Funktionsperiode der gesetzlichen" Vertre­
tung der an der Hochschule inskribierten Stu­
dierenden von dieser in den Hochschulkonvent 
zu entsenden; für jedes Mitglied ist ein' Ersatz­
mitglied namhaft zu mamen. § 20 Ahs. 5 zweiter 
Satz des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 
ist anzuwenden. Studierende, die dem Gesamt­
kollegium angehören, können nicht entsendet 
bzw. n~mhaft gemacht werden. 

S 13. Bei dauernder VerhinJderung eines ge­
wählten Mitgliedes halben die Ersatzmitglieder 
nach !der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten; 
beidauemder Verhinderung eines entsendeten 
Mitgliedes hat das für dieses Mit>glied namhaft 
gemachte Ersatzmirglied einzutreten. 

Näh e r e B e z eie ih nun g der K 1 as sen 

§ 14. (1) Klassen (§ 33 Albs. 1 des K,unsthoch­
schu'l-Organisationsgesetzes), die die Unterwei­
sung in einem künstlerischen Fach in seinem 
ganzen Umfange oder in einem selbständigen 
Teilgebiet eines solchen Faches umfassen, sind 

a) ~n der Hochsmule für angewandte Kunst 
in Wien als "M,eisterklassen", 

b) an der Hochschule für Musik und darstel­
lende Kunst in Wien, an der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst "Mozar­
teum" in Saliburg und an der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst in Graz 
als "Klassen künstlerischer Ausbildung" zu 
bezeichnen. 

Organisationsgesetzes sind der Abteilungsleiter 
und dessen Stellvertreter aus dem . Kreise jener 
Lehrer der Abteilung zu wählen, die innerhalb 
der Abteilung mit den in § 9 Ahs. 1 Z. 1 des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes genannten 
Aufgabenhetraut sind. 

(2) Bei der Durchführung der Bestimmungen 
des § 20 Abs. 1 Z. 5 und Abs. 4 .des Kunsthoch­
schul-Organisations gesetzes ha'ben an die Stelle 
der Bun'deslehrer, Vertragslehrer, Hochschulassi­
stenten und Lehrbeauftragten jene Lehrer der 
Hochschule zu treten, ,die mit den in § 9 Abs. 1 
Z. 2 bis 4 des Kunsthochschul-Organisations­
gesetzes genannten Aufgaben betraut sind. 

(3) Bei der Durchführung der Bestimmungen 
der §§ 29 Albs. 1 lit. a, 33 Albs. 3 und 35 Abs. 6 
des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes halberi 
an die Stelle der Hochschulprofessoren jene 
Lehrer der Hochschule zu treten, die mit den 
in § 9 Abs. 1 Z. 1 des Kunsthochschul-Organi~ 
sationsgesetzes genannten Aufga1ben betraut sind. 

(4) Die Stu:dieneinrichtungen der ehemaligen 
Akademie für angewandte Kunst in Wien, der 
ehemaligen Akademie für Musik und darstellende 
Kunst in Wien, der ehemaligen Akademie für 
Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" in 
Salzburgu11ld 'der ehemaligen Akademie für 
Musik und darstellende Kunst in Graz (ein­
schließlich der in überschützen geführten Stu­
dieneinrichtungen) werden als Studieneinrichtun­
gen der jeweils nach ihrer Bezeichnung ent­
sprechenden Kunsthochschule (§ 6 des Kunst­
ho~chul-Organisationsgesetzes) weitergeführt. 

(2) Klassen, die ,die Unterweisung in einem (5) Der Bundesminister für Wissenschaft und 
anderen Fach in seinem ganzen Umfange oder Forschung hat unverzüglich nach dem Inkraft­
in einem selbständigen Teilgebiet eines solchen treten dieses Bundesgesetzes kundzumachen, 
Faches umfassen, sind an allen Kunsthochschulen I wdche Studieneinrichtungen im Zeitpunkt des 
als "Lehl1bereime" zu hezeimnen. Inkrafttretensdieses Bundesgesetzes an den 

. Kunsthochschulen bestehen. 
o b erg a n g s- und S chi u ß b e s t i m-

m~ngen 

§ 15. (1) Abweichend von den Bestimmungen 
der §§ 23 .A!bs. 2 und 25 des Kunsthochschul-

§ 16. Mit der Vollzieihung dieses Bundes­
gesetzes ist der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung Ibetraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Im Allgemeinen: Hochschulen; darauf wird in den Erläuternden 
Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 
noch eingegangen wel1den. 

Die gänzliche A:blehnung der Entwürfe kann 
nicht berücksichtigt werden, weil die besonderen 
Organisationsvorschriften unbedingt notwendig 
sind, um [das Kunsthochschul-Organisationsgesetz 
überhaupt durchführlbar zu machen. Der Ein.:. 
wand des Amtes der niederösterreiehischen Lan­
desregierung wurde, aufgegriffen, indem die vier 
Entwüde zu eine m GesetzentwUrf. zusammen­
gefaßtwurden; ,&ese Maßnahme wurde im 
übrigen auch im Begutachtungsverfahren unter­
stützt durch die Beiträge des Amtes -der steier­
märkischen Lailidesregierung unrd der Universi­
tät Salzburg. Dadurch kann auch eine wesent­
liche Vereinfachung der Behandlung im Natio-· 
nalrat erliielt werden. Die Abänderungs- und 
Ergänzungsvorschläge der einzelnen Kunsthoch-: 
schulen wurden in je einer Enquete mit den 
Lehrenden und Lernenden jeder einzelnen Hoch­
schule ausführlich erörtert, ,die Bestimmungen 
für die -drei Musikhochschulen noch in einer ab­
schließenden Koo~dinationshesprechung aufein­
ander abgestimmt; weitg~hen~e übereinstim­
mung mit den Vorsmlägen -der Hochschulen 
konnte erzielt werden. 

Das 3m 21. Jänner -1970 vom Nationalrat 
beschlossene Kunstlhochsch-ul-Organisationsgesetz, 
BGBL Nr. 54/1970, enthält die für die vier 
Kunsthochschulen gemeinsamen OrganiSiations­
bestimmungen. Jene organisatorischen Probleme, 
die wegen sachlicher Albweichungenzwischen den 
einzelnen Hochschulen von Anstalt zu Anstalt 
verschieden zu regeln sind, hedüderi noch bun­
desgesetzlich zu erlassender Ibesonderer Organi­
sationsvorschriften; das Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetz verweist auf diese besonderen Or­
ganisationsvorschriften in seinem § 7 Albs. 1 
(hinsichtlich der Einteilung der Hochschulen in 
Abteilungen), in seinem § 29 1\:bs. 2 (hinsichtlich 
der Zahl der Mitglieder des Hochschulkonvents 
und ihrer Bestellung) und in seinem § 33 Abs. 4 
(hinsichtlich der näheren Bezeichnung der Klas­
sen). Das Bundesministerium für Unterricht bzw. 
nach dem 1. August 1970 das Bundesministe­
rium für Wissenschaft und Forschung hat daher 
in den Monaten Juni bis August 1970 nachein­
ander vier Gesetzentwürfe zur Begutachtung aus­
gesendet, die neben den Regelungen ,im Sinne 
der oben zitierten iBestimmungen des Kunst­
hochschul-Organisationsgesetzes auch für alle 
Kunsthochschulen geltende Bestimmungen uber 
die Zuordnung der StuicLieneinrichtungen zu den 
neugeschaffenen Abteilungen der Hochschulen 

Der Gesetzentwurf gliedert sich nun wie folgt: sowie übergangsbestimmungen ,enthielten. Das 
Begutachtungsverfahren wunde Ende September' §§ 1 bis 4: Abteilungsgliederung der einzel-
1970 abgeschlossen und hat im wesentlichen fol- nen Kunsthochschulen im Sinne des § 7 Abs. 1 des 
gendes ergeben: Kunsthochschul-Organisationsgesetzes; 

1. Die, ständige Vertreterversammlung der §§ 5 bis 7: Regelung einiger organisatorischer 
österreichischen Rechtsanwaltskammern hat die Sonderformen an der Hochschule für Musik und 
Entwürfe abgelehnt (die ehemaligen Kunst- darstellende Kunst "Mcizarteum", in Salzburg 
akademien -gehörten nicht in den Hochschul- und an der Hochschule für Musik und darstellende 
rahmen; es fehlte eine Regelung für die Studien-

Kunst in Graz; voraussetzungen; die übergangsbestimmungen 
seien geeignet, die gefol'lderten strengen Quali­
tätsmaßstäbe zu durchbrechen). Das Amt der 
niederösterreichischen Landesregierung hat sich 
entschieden gegen eine Zersplitterung der Mate­
rie auf verschiedene Gesetze ausgesprochen. 

2. Zahlreiche Abänderungs- und Ergänzungs­
vorschläge wurden erstattet, vor allem seitens 
der unmittelbar an den Entwürfen interessierten 

§§ 8 und 9: Zuordnung der Studieneinrichtun­
gen sowie der Lehrer der Hochschulen zu den 
durch die §§ 1 bis 4 geschaffenen Abteilungen; 

. §§ 10 bis 13: Regelung der Zahl der Mitglieder 
des Hochschulkonvents und ihrer Bestellung im 
Sinne -des § 29 Abs. 2 des Kunsthochschul-Orga­
nis a tionsg esetzes; 
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§ 14: Regelung der näheren Bezeichnung der 
Klassen im Sinne des § 33 Abs, 4 des Hochschul­
Organisa tionsgesetzes; 

§ 15: übergangsbestimmungen 
Einzelnen die Bemerkungen zu 
schnitt 11); 

§ 16: Schlußbestimmungen, 

(siehe dazu im 
§ 15 in Ab-

II. Zu den einzelnen Bestimmungen 

§§ 1 bis 4 (allgemein): 

Abteilungen bestehen gemäß § 7 Abs, 2 des 
KunsthochschuI-Organisationsgesetzes aus der Zu­
sammenfassuIlg fachlich oder studienmäßig ver­
wandter Studieneinrichtungeneines gegliederten 
künstlerischen Bereiches in seinem ganzen Um­
fange; die Einteilung der Hochschulen in Ab­
teilungen ist durch die besonderen Organisations­
vorschriften näher zu regeln (§ 7 Abs, 1), 

Kurzbezeichnungen nicht erschöpfende Klarheit 
über den Inhalt der Abteilungen geben, wurden 
sie durch Klammerausdrücke erläutert, Die Ab­
teilungsbezeichnungen der drei Musikhochschulen 
wurden aus Zweckmäßigkeitsgründen einander 
terminologisch angeglichen, Dabei wird gleicher 
Inhalt durch gleiche Bezeichnung umschrieben; 
wo hingegen der Inhalt verschieden ist, sind es 
auch die Bezeichnungen: So umfaßt zum Beispiel 
die Abteilung 7 der Grazer Musikhochschule das 
gesamte Gebiet der darstellenden Kunst, das je­
doch im Falle der Wiener Musikhochschule auf 
die Abteilungen 7, 8, 9 und 10 aufgeteilt ist, 

Zu § 1: 

Die Abteilungsgliederung folgt dem Antrage 
der Hochschule für angewandte Kunst; sie wird 
von der Hochschule als optimaler Ausgleich zwi­
schen der grundsätzlichen Unteilbarkeit der Kunst 

Nach der Beschlußfassung über die Regierungs- und den organisatorischen und administrativen 
vorlage des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes Notwendigkeiten bezeichnet, Die vorgeschlagenen 
im Nationalrat wurden die vier Kunsthochschulen sechs A!bteilungen bestehen im Sinne des § 7 
um Erstattung von Vorschlägen für di.e künftige Abs, 2 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 
Abteilungsgliederung ersucht, Die Vorschläge jeweils aus der Zusammenfassung fachlich oder 
wurden zunächst nach folgenden Grundsätzen be- studienmäßig verwandter Studieneinrichtungen 
handelt: Die bestandenen Kunstaka1demien um- eines gegliederten künstlerischen Bereiches in 
faßten jeweils zwischen 8 und 11 Abteilungen, seinem ganzen Umfange; dabei lSin'd in den Ab­
Es wurde zunächst von der überlegung ausge- teilungen 1, 3, 4 und 5 fachlich und studienmäßig 
gangen, daß im Falle der Beibehaltung einer so verwandte, in den Abteilungen 2 und 6 studien­
großen Zahl von Abteilungen auch ebenso viele mäßig verwandte Studieneinrichtungen zusam-
Abteilungskollegien zu bilden wären, was zu einer mengefaßt, Die Abteilung 6 ("Allgemeine Grund­
Verwaltungs-Hypertrophie führen könnte, (Zu lagen der Kunstlehre") umfaßt die zur Schaffung 
ähnlichen überlegungen gelangte im ubrigen auch sämtlicher Grundlagen und Voraussetzungen für 
der Unterrichtsausschuß des Nationalrates anläß- das Studium von Kunst und Gestaltung an der 
lich der Beratungen über die Regierungsvorlage Hochschule für angewandte Kunst notwendigen 
des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes,) Bei Studieneinrichtungen und- alle in diesem Zusam­
der Verfassung der ersten Entwürfe wurde daher menhang erforderlichen Forschungseinrichtungen. 
auf eine Reduzierung der Zahl der Abteilungen Bk' d d ß d' Sch ff ' , 
,. ·b 'ch f I d emer t WIr, a 1e a ungemer eIgenen 

hmgearbe1tet, und zwar erga en SI .0 gen e b"l . ch'. k" d B d I 
Z ·hl (h' d' W' "d R 'h f I A tel ung "Ar 1te tur von er un es- nge-a en 1er un 1m e1teren m er e1 en 0 ge 'k 'B ch f h ' 
H ch ch 1 f .. d K H ch ch 1 f" llleur ammer 1m. eguta tungsver a ren mIt 

o s u e ur angewan te unst, 0 s u e ur I E h" d h' f d d d ' 
M 'k d d 11 d K 'W' S I b ntsc 1e en elt ge or en wur e, a 1m ersten US1 un arste en e unst m 1en, a z urg E f' Ab 'I A ch't k -F 

ch rf h ntwur eme tel ung " r 1 e tur, orm-
und G. raz): 5, 7, 8, 7, Im Beguta tungsve aren -b - d B"h b'ld" (Z . f· d 

'ch . d d d'" ge ung un u nen 1 'usammen assung er 
haben SI unter an erem as Bun esmmlstenum, t chI Abt "lId 2 ' 

h d
' Jetz vorges agenen e1 ungen un em-

für Finanzen, der Zentralaussc uß er Oster- chI' ßI'ch B"h b'ld) pf hlen d w 
reidlischen Hochschülerschaft und das Amt der s 1e 1 u nen 1 em 0 wor enar, 
Wiener Landesregierung für eine solche bzw, noch 
weitergehende Reduzierung der Zahl der Abtei- Zu §§ 2 bis 4: 
tungenausgesprochen; entscheidendes Gewicht Die Hochschule für· Musik unlddarstellende 
mußte aber dabei letztlich den Vorstellungen der Kunst in Wien, für die im ersten Entwurf sieben 
betroffenen Hochschulen selbst eingeräumt wer- Abteihmgen vorgesehen waren, hat sich mit aller 
den, Unter Berücksichtigung dieser Vorstellungen Entschiedenheit füt'die Beibehaltung der bisher 
ergeben sich nun (in der oben aufgezeigten bestehenden zehn Abteilungen ausgesprochen; da 
Reihenfolge) folgende Zahlen von Abteilungen: die Hörerzahl dieser Hochschule ein Vielfaches der 
6, 10, 8, 7, Auf die besonderen Anliegen einzel~ Hörerzahl der kleinsten Kunsthochschule beträgt, 
ner Hochschulen wird im folgenden noch ein ge- konnte dieser Wunsch respektiert werden-, Sämt­
gangen werden, liche in den Entwurf übernommenen Abteilun-

Was die Bezeichnung der neugeschaffenen Ab- gen hestehen jeweils aus der Zusammenfassung 
teilungen betrifft, so wurde besonderer Wert auf I fachlich oder studienmäßig verwandter Studien­
praktikable Kurzbezeichnungen gelegt, Wo diese einrichtungen eines gegliederten künstlerischen 
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Bereiches und entsprechen damit den in § 7 Abs. 2 geregelt (siehe auch Erläuternde Bemerkungen zu 
des Kunsthochschul~Organisationsgesetzes aufge- diesen Bestimmungen). 
stellten Grundsätzen. 

Eine einheitliche Abteilungsgliederung füt: alle 
Musikhomschulen wurde ni mt angestrebt, um 
nimt die Ergebnisse qes von Homsmule zu Hom­
smule zum Teil versmiedenen organismen Wachs-

,turns der letzten Jahrzehnte durm eine gesetz­
geberische Maßnahme zu gefährden. Gegen die 
Smaffung eigener Abteilungen für Kirmenmusik 
könnte eingewendet werden, daß diese Abteilun· 
gen ;derzeit nur verhältnismäßig wenige Stu­
dierende haben. Das, Kunsthomschul-Organisa­
tionsgesetz gestattet aber ohne weiteres auch die 
Bildung kleiner Abteilungen (vergleiche beispiels­
weise § 26 Abs. 7 letzter Satz zweiter Halbsatz 
des Kunsthochsmul-Organisationsgesetzes), offen­
bar 'aus dem Grunde, um nicht die Zusammen­
fassung weder famlich noch studienmäßig ,ver~ 
wandter Studieneinrichtungen geradezu zu er­
zwingen. Die Studieneinrimtungen für die Aus­
bildung der Kirchenmusiker sind aber mit keiner 
anderen Studieneinrichtung fachlich oder studien­
mäßig soweit verwandt, daß sie mit ihr im Sinne 
des § 7 Abs. 2 Kunsthochschul-Organisations­
gesetz zusammengefaßt werden könnten. Diese 
Motivation konnte im Begutachtungsverfahren 
nicht entkräftet werden. 

Der österreichisme Arbeiterkammertag hat die 
Einrichtung eigener Abteilungen für Elektronisme 
Musik vorgeschlagen; die Erzeugung von Klängen 
durch Mittel der Elektronik stellt aber nur -e i n 
Mittel der Komposition dar, auf das im Rahmen 
der Abteilung Musiktheorie ohnedies Bedacht ge­
nommen wird. 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung 
hat die Errichtung einer eigenen Abteilung "Blas­
musik" vorgesmlagen; hier handelt es sich aber 
um ein Gebiet, das im Rahmen einer Musikhoch­
schule, wennüber'haupt, 'so nur im Rahmen all­
gemeiner Hochschulkurse der Abteilung für Blas­
und Smlaginstrumente iberücksichtigt werden 
kann. 

Die Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst "Mozarteum" in Salzburg hat die Auf­
nahme, einer "Sonderabteilung- ,Orff-Institut'" 
und (außerhalbder Zählung der Abteilungen) der 
"Internationalen Sommerakademie" in den Kata­
log der Abteilungen angeregt; diesen Anregungen 
wurde nicht entsprochen, da es sich in beiden 
Fällen nicht um Abteilungen im Sinne des § 7 
Abs. 2 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 
handelt; diese beiden Sonderformen werden eben­
so wie eine weitere Sonderform der Organisation, 
nämlich die Expositur Oberschützen der Hoch­
smule für Musik und darstellende Kunst in Graz, 
im Anschluß an die Bestimmungen über die Ab­
teilungs gliederung in den §§ 5 bis 7 des Entwurfes 

Zu §5: 

Das seit 1960 bestehende "Orff-Institut" um­
faßt mehrere fachlidl verwandte Studieneinrich­
tungen (Lehrgänge A, Bund C); dennoch handelt 
es sich nicht um eine Abteilung im Sinne des § 7 
Abs. 2 des Kunsthochs~hul-Organisationsgesetzes, 
da es nicht Studieneinrichtungen "eines geglieder­
ten künstlerischen Bereiches in seinem ganzen Um­
fange", $ondern -lediglich des Te·i 1 Ib e re ich e s 
der elementaren Musik- und Bewegungserziehung 
umfaßt. Diesem Umstande trägt § 5 Abs. 1 Rech­
nung; im übrigen sollen die für Abteilungen gel­
tenden Bestimmungen des Kunsthochschul-Orga­
nisationsgesetzes Anwendung finden (Abs. 2). Die 
Bezeichnung als "Orff-I n s t i tut" ist zwar 
systemwidrig und stellt eine zweifellos zu be­
dauernde Abweichung von der Terminologie des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes dar, doch 
ist diese Einrichtung in den Jahren, ihres Be­
stehens im Inlande und vor a'llem in sämtlimen 
europäismen und in den meisten außer­
europäismen Staaten unter dieser Bezeimnung zu 
einem so fest umrissenen Begriff geworden, daß 
das Aufgeben dieser Bezeimnung nimt verant­
wortet werden könnte und dieser "Schönheits­
fehler" in Kauf genommen werden muß. 

Zu § 6: 

Am "Mozarteum" in Salzburg werden seit 
Jahrzehnten Sommerkurse bedeutender Künstler 
und Kunstpädagogen unter der Bezeimnung "In­
ternationale Sommerakademie" geführt. Die Fort­
führung dieser Kurse ist ein besonderes Anliegen 
der Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
"Mozarteum" in Salzburg, und dieses Anliegen 
wird vom Lande Salzburg und von der Stadt 
Salzburg sehr unterstützt. Die Hochschule 
wünschte dringend eine Verankerung dieser Som­
merkurse im Gesetz; dies ist auch deshalb erfor­
derlich, weil hier eine von den Bestimmungen 
des Kunsthomsdlul.:Organisationsgesetzes ab­
weichende Organisationsform vorliegt: Gemäß 
§ 28 lit. h gehört die Vorbereitung und die Durch­
führung von Kursen und Lehrgängen in den 
autonomen Wirkungsbereich des Abteilungs-, 
kollegiums. Da immer Kurse auf verschiedenen 
Fachgebieten geführt werden, wären verschiedene 
Abteilungskollegien für die Vorbereitung und 
Durchführung zuständig. Dies' wäre, nom dazu 
bei Kursen während der Hochschu'lferien, zu 
kompliziert. Die "Internationale Sommer­
akademie" sollte daher wie bisher nam dem "In­
tendanten-Prinzip" geleitet werden; so wie bisher 
sollte auch in Hinkunft ein Lehrer der Hoch­
schule mit dieser Aufgabe betraut werden. Die 
erforderlichen Ausnahmeregelungen enthält § 6. 
Die Leitung nach dem "Intendanten-Prinzip" 
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wird erleichtert 'durch die weitestgehende 
Deckung atler Ausgaben (vor allem Honorare) 
durch Einnahmen (Kursgebühren) und die Ver­
ankerung in der zweckgebundenen Gebarung. 

Zu § 7: 

1965 wuroe in Oberschützen (Burgenland) eine 
Expositur der Akademie für Musik und darstel­
lende Kunst in Graz eingerichtet. Schon früher 
hatte sich eine Zusammenarbeit mit kulturellen 
Institutionen in Oberschützen als fruchtbringend 
erwiesen. Zunächst wurden 1965 in Oberschützen 
eine "Abteilung für evangelische Kirchenmusik", 
ein "Lehrgang für musikalische V olks- und 
Jugenldbilldner" 50wie Kurse geführt, die der Vor­
bereitung auf das Hochschulstudium dienen. Im 
Laufe der Zeit wurden dann auch Klassen einge­
richtet, in denen das eigentliche Hochschulstudium 
in Instrumentalfächern möglich ist, außerdem 
ein "Hochschulkurs für tlsterreichische Kultur­
geschichte" und neueroings ein "Lehrgang B" für 
die Vorbereitung zur staatlichen Lehrbefähigungs­
prüfung. Das Studium und die Prüfungen an der 
Expositur wurden im engen Zusammenwirken 
mit den zuständigen Abteilungen der Akademie 
durchgeführt. Vom Präsidenten der Akademie 
wurde ein Lehrer der Expositur zu deren Leiter 
bestellt, der zu seiner Beratung regelmäßig ein 
"Kollegium" von an der Expositur tätigen Leh­
rern, berief und selbst an den Beratungen des 
Lehrerkollegiums der Akademie teilnahm. 

Diese auf die Grazer Hochschule beschränkte 
Sonderform stellt an sich eine Ausnahme dar. Die 
Hochschule hat aber entschieden ihren Wunsch 
zum Ausdruck gebracht, in den besonderen Or­
ganisatiosvorschriften diese Sonderform als be­
reits bestehend zu verankern und ihre Fortfüh­
rung im Rahmen der Hochschule zu gewährleisten. 
Diesem Wunsche trägt die Fassung der Absä~ze 1 
und 2 Rechnung; eine solche Regelung ist auch 
verfassungsrechtlich unbedenklich. 

Diese Sonderform bedarf der Einbindung in 
die durch das Kunsthochschul-Organisationsgesetz 
geschaffene Organisation der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst in Graz, wofür im 
Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfes vor­
zusorgen ist. Die Einrichtung als Abteilung 
kommt nicht in Betracht, da an der Expositur 
nicht nur "fachlich oder studienmäßig verwandte 
Studieneinrichtungen" zusammengefaßt sind. Es 
handelt sich hier vielmehr um dislozierte Studien­
einrichtungen, die ·den entSprechenden Ahteilun­
gen der Hochschule angehören und deren Bindung 
an diese Abteilungen auch in organisatorischer 
Hinsicht, also vor allem hinsichtlich der Selbst­
verwaltung, gewährleistet werden muß. Anderer­
seit~ gibt es viele Angelegenheiten, die diesen 
Studieneinrichtungen (und nur ihnen) aus dem 
Grunde gemeinsam sind, daß diese Studienein-

richtungen vom Sitz der Hochschule örtlich ab­
getrennt sind. Für die Behandlung solcher ge­
meinsamer Angelegenheiten bietet sich ein Modell 
an, das in § 27 Abs. 4 des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzes vorgesehen ist, nämlich die Ein­
setzung von Kommissionen durch mehrere Ab­
teilungen für die Beratung, Begutachtung 'und 
Bearbeitung gemeinsamer Angelegenheiten. Auf 
diese Weise kann die Bindung der in Oberschützen 
bestehenden Studieneinrichtungen an die Ab­
teilungen der "Stammanstalt" ebenso gewähr­
leistet werden wie die Berücksichtigung der ört­
lichen Erfordernisse (Abs. 3). Dieses Modell kann 
freilich nur als Notlösung betrachtet werden, 
doch hat es den Vorteil, im Rahmen der Bestim­
mungen des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 
zu bleiben. 

Entsprechend einem im Begutachtungsver­
fahren geäußerten Anliegen des Hauptausschusses 
der tlsterreichischen Hochschülerschaft an der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in 
Graz sollen dieser Kommission ein bzw. zwei 
Vertreter der Studenten angehören (Abs. 4). 

Um die vollständige und kontinuierliche Wahr­
nehmung der Leitungsgeschäfte der Hochschule 
auch am Sitz der Expositur zu sichern, sollen der 
Rektor und die Abteilungsleiter ermächtigt wer­
den, einzelne ihrer Amtsgeschäfte dem Vorsitzen­
den dieser Kommission (oder einem anderen Mit­
glied der Kommission) zu übertragen (Abs. 7); 
folgerichtig muß der Träger dieser (begrenzten) 
Leitungsfunktionen als "Leiter der Expositur 
Oberschützen" bezeichnet werden (Abs. 6). Ent­
sprechend einem Antrage der Hochschule im Be­
gutachtungsverfahren und um eine den Erforder­
nissen entsprechende Vertretung der gemeinsamen 
Interessen der an der Expositur geführten Studien­
einrichtungen zu sidlern, wurde vorgesehen, daß 
der Leiter der Expositur im Gesamtkollegium in 
Angelegenheiten der Expositur Stimmrecht haben 
soll. Ein weiterer Antrag der Hochschule auf 
Schaffung eines eigenen Budgets für die Expositur 
Oberschützen konnte nicht berücksichtigt werden, 
da dies die Budgethoheit des Rektors (vergleiche 
§ 22 Abs. 1 lit. u des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzcs) in einem sachlich nicht gerecht­
fertigten Maße einschränken würoe. 

Zu §8: 

Durch Abs. 1 soll" sichergestellt werden, daß 
mit Ausnahme der nicht einer Abteilung ange­
gliederten Institute (§ 35 Abs. 2 Kunsthochschul­
Organisationsgesetz) grundsätzlich alle Studien­
einrichtungen jeweils einer Abteilung zugeordnet 
sind. Die für die Zuordnung maßgebenden Richt­
linien enthalten die Abs. 2 (erster Halbsatz), 
4 und 5. Demzufolge sollen die Klassen, Kurse 
und Lehrgänge grundsätzlich der ihrem Fach ent­
sprechenden Abteilung angegliedert werden; 
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gänzende Lehrveranstaltungen, die für die Hörer 
mehrerer Abteilungen gemeinsam abgehalten 
werden, wobei je. nach Lage des Falles eine Bin­
dung an nur eine oder auch an mehrere der be­
teiligten Abteilungen zweckmäßig' und sinnvoll 
sein könnte. Die Zuordnung sollte daher dem 
Gesamtkollegium überlassen werden. 

Diesem Vorschlag konnte schon im Hinblick 
auf Art. 18 B.-VG. nicht gefolgt werden, 

Ausnahmen bestimmen die Abs. 2 (zweiter Halb­
satz) und 3: im ersten Fall gibt es zum Beispiel 
an den musikpädagogischen Abteilungen der 
Musikhochschulen Instrumental- und Gesangs­
klassen, die ausschließlich der künstlerischen Aus­
bildung von Musikpädagogeri dienen, und es ist 
sinnvoll, solche Klassen der ihren Aufgaben (näm­
lichder Ausbildung von Musikpädagogen) ent­
sprecheniden Albteilung und nicht der ihrem Fach 
entsprechenden Abteilung (etwa der Abteilung 
"Tasteninstrumente" oder "Sologesang und Aus den vorliegenden Bestimmungen über er­
musikdrama tische Darstellung") zuzuordnen gänzende Lehrveranstaltungen darf im übrigen 
(Abs. 2 zweiter Halbsatz); im anderen Falle gibt keinesfalls die Folgerung abgeleitet werden, daß 
es Fortbildungskurse und -lehrgänge sowie Kurse nun für jede ergänzende Lehrveranstaltung in 
und Lehrgänge für höhere Studien, die fachlich jeder Klasse gesondert ein Lehrer zu bestellen sei; 
kaum einer der bestehenden Abteilungenzuzu- . es wird vielmehr (wie schon bisher) zu trachten 
ordnen sind und daher durch Beschluß des Ge- sein, für inhaltlich gleiche ergänzende Lehrveran­
samtkollegiums als "abteilungsfreie" KUrse und staltungen, die jeweils mehreren Klassen innerhalb 
Lehrgänge zu errichten wären (Abs. 3). derselben Abteilung, aber auch unter Umständen 

mehreren Klassen verschiedener Abteilungen zu-
Zur Zuordnung der ergänzenden Lehrveran- geordnet sind, nach Möglichkeit ein und denselben 

staltungen (Abs. 5) ist folgendes zu bemerken: Lehrer zu bestellen und auch dort, wo diese 

Gemäß § 34 des Kunsthochschul-Organisations­
gesetzes sind nach Maßgabe der Studienvorschrif­
ten Lehrveranstaltungen einzurichten, die ... die 
Unterweisung in den Künsten ... durch Unter-
weisung in nicht selbständigen ... Fächern oder 

. in Teilgebieten solcher Fächer sowie durch künst­
lerische übung ergänzen. Die Unterweisung in 
den Künsten erfolgt gemäß § 33 Abs. 1 des Kunst­
hochschul-Organisationsgesetzes in den Klassen. 
Es liegt daher nahe, ,die ergänzenden Lehrveran­
stal~ungenderselben Abteilung zuzuordnen wie 
die Klassen, denen sie im Sinne der §§ 33 Albs. 3 
und 34 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 
zugeordnet sind .. Nur 'so kann zum Beispiel auf die 
Errichtung und Auflassung solcher ergänzender 
Lehrveranstaltungen das Abteilungskollegium 
jener Abteilung bestimmend einwirken, in der 
diese Lehrveranstaltungen ihre (ergänzenden) 
Aufgaben erfüllen; ebenso wird damit eine weit­
gehende Koordination der Klassen mit den zu 
ihrer Ergänzung eingerichteten Lehrveranstaltun­
gen ermögliCht. Die Stellungnahme der fachlich 
zuständigen Abteilung im Zusammenhang mit 
der Bestellung von Lehrern für die Abhaltung 
von ergänzenden Lehrveranstaltungen (also zum 
Beispiel der Abteilung "Tasteninstrumente" hin­
sichtlich der Bestellung eines Lehrers für die Ab­
haltung der ergänzenden Lehrveranstaltung 
.;Klavier" an Ider Abteilull!?i ,;Streichinstrwnente") 
kann ohne weiteres im Rahmen der Bestimmun­
gen des § 27 Abs. 2 im Zusammenhalt mit § 21 
Abs. 11 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 
eingeholt werden. 

. Die Wiener Musikhochschule hatte folgendes 
vorgebracht: Die Zuordnung der ergänzenden 
Lehrveranstaltungen zu den Abteilungen könne 
im Rahmen einer allgemein verbindlichen 
Norm nicht geregelt werden; vor allem 
an den Musikhochschulen gebe es zahlreiche er-

Lehrveranstaltungen in Form von V orlesurigen, 
übungen unid dergleichen realisiert werden, ge­
meinsame Vorlesungen, übungen und dergleichen 
für die Studierenden aller dieser Klassen abzuhal­
ten, um eine optimale Ausnützung der Lehrver­
ansraItungen zu gewährleisten. Der erste Entwurf 
der besonderen Organisationsvorschriften ent­
hielt zur Wahrung dieses Gesichtspunktes im Zu­
sammenhang mit den ergänzenden Lehrveran­
staltungen folgende Bestimmung: " ... bei ihrer 
Einrichtung ist aiber darauf Bedacht zu nehmen, 
daß die ergänzenden LehrveranstaItungen diese 
Aufgaben nach Maßgabe der Studienvorschriften 
für Studierende mehrerer Albteilungen erfüllen." 
Diese Bestimmung wurde im Begutachtungsver­
fahren seitens der Hochschulen als erhebliche Be­
einträchtigung des autonomen Wirkungsbereiches 
entschieden abgelehnt und daher gestrichen; es 
wird Sache der zuständigen Zentralstelle sein, An­
träge im Sinne des § 22 Abs. 1 lit. f des Kunsthoch­
schul-Organisationsgesetzes en~sprechend den 
oben umschriebenen Grundsätzen zu prüfen und 
zu behan1deln. 

Zu § 9: 

Im Zuge des Begutachtungsverfahrens über die 
Entwürfe von besonderen Organisationsvorschrif­
ten wurde der Wunsch nach einer Legalinterpreta­
tion des Begriffes "Lehrer (bzw. Hochschullehrer) 
einer Abteilung" vorgebracht, der in den §§ 23, 
25 und 26 des Kunsthochschul-Organisations­
gesetzes mehrfach verwendet wird. Dieser Wunsch 
wurde damit begründet, daß viele Lehrer vor 
allem der Musikhochschulen an mehreren Abtei­
lungen unterrichten, aber auch Studierende einer 
Abteilung. oft einzelne Lehrveranstaltungen bei 
Lehrern belegen, -die (vom Fach her gesehen) einer 
anderen Abteilung zugehören. Durch die Bestim­
mung des § 9 soll vorgesorgt werden, daß alle 
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Lehrer, die an der Erreichung des Studienzieles 
einer oder mehrerer der an einer Abteilung ver­
tretenen Studienrichtungen mitwirken, als -Lehrer 
dieser Abteilung gelten und damit (zumindest 
repräsentativ) an der Willensbildung im auto­
nomen Bereiche dieser Abteilung mitwirken kön­
nen; auf die Erläuternden Bemerkungen zu § 8 
wird hingewiesen; 

Gegen' die vorgeschlagene Lösung wurdevorge­
bracht, daß solcherart oft Hochschulprofessoren 
nur eine, Lehrer ergänzender Lehrveranstaltungen 
aber mehrere Stimm.en (nämlich in verschiedenen 
Abteilungen) abgeben könnten. Eine solche 
"mehrfache Wahlberechtigung" ist tatsächlich 
möglich, doch entspricht es dem Wesen der re­
präsentativen Demokratie gerade an den Hoch­
schulen, daß Lehrer, die mehreren Abteilungen 
angehören, nicht vom Wahlrecht in einer oder 
mehrerer dieser Abteilungen ausgeschlossen wer­
den können. 

stimmungen der§§ 37 ff. des Richterdienst­
gesetzes, BGBl. Nr. 305/1961, als Vorbild dienen 
könnten. Dieser Anregung wurde ebenso wie den 
Anregungen des Hauptausschusses der Osterreichi­
schen Hochschülerschaft an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst in Graz und des 
Zentralausschusses der Osterreichischen Hoch­
schülerschaft entsprochen, die Funktionsperiode 
der gewählten Mitglieder des Hochschulkonvents 
auf zwei Jahre festzusetzen und die Mitglieder des 
Gesamtkollegiums (dem gegenliber ja der Hoch­
schulkonvent seine "Kontrollfunktionen" aus­
üben soll) von der Teilnahme am Hochschul­
konvent auszuschließen. 

Im Zuge der Beratungen wurde vorgeschlagen, 
auch die studentischen Mitglieder des Hochschul­
konvents durch Wahl zu !bestimmen. Diese An­
regung ist sicherlich erwägenswert, doch konnte 
ihr nicht gefolgt werden. Auch wenn die Ver­
tretung studentischer Interessen in neuer Form 
derzeit zur Diskussion steht, kann doch dem Er-

Zu §§ 10 bis 13: gebnis dieser Diskussion in einem (vom Hoch-
Die Zahl der Mitglieder des Hochschulkonvents schülerschaftsgesetz her gesehen) Nebengesetz so 

und ihre Bestellung sind gemäß § 29 Abs. 2 des lange nicht vorgegriffen werden, als die auf Grund 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes in den be- des Hochschülerschaftsgesetzes gewählten Studen­
sonderen Organisationsvorschriften Zu regeln. tenvertretungen an den Hochschulen einzige 

legale Interessenvertreter sind (in diesem Zusam-
Der Grundgedanke bei der Einführung der menhange wird auch auf § 18 Abs. 3 des Bundes­

Institution eines Hochschulkonvents in die Orga- gesetzes über technische Studienrichtungen, BGBl. 
nisation der Kunsthochschulen war jener, eine Art Nr. 290/1969, verwiesen, wonach auch die stu­
"Vollversammlung" zu schaffen, um eine mög- den tischen Mitglieder der Studienkommission von 
lichst breite Diskussionsbasis zu geben. Die der gesetzlichen Vertretung der Studenten zu 
Institutionalisierung einer Vollversammlung ere e n t sen den sind); sollten freilich die Haupt­
wies sich aber als undurchführbar: AJbgesehen von ausschüsse der Osterreichischen Hochschülerschaft 
den praktischen Schwierigkeiten, die die Ver- an den Kunsthochschulen in der Pr a xis die 
sammlung einer so großen Anzahl von Personen in den Hochschulkonvent zu entsendenden Stu­
zu gemeinsamer Diskussion bereitet, hätten in dentenvertreter durch, eine Art Wahlvorgang be­
einer Vollversammlung die Lernenden ein über- stimmen, wäre ein legistischer Vorgriff nicht ge­
gewicht; das in diesem Ausmaße nicht zu ver- geben. 
treten wäre. Das Kunsthochschul-Organisations-
gesetz sieht daher ein Organ vor, in dem sämt- Die vorgesehene Fassung des § 11 Albs. 5 er­
liche Gruppen der Hochschule (Hochschulprofes- möglicht die Verwendung vorgedrudner Stimm­
soren, "Mittelbau" und Studenten) paritätisch zettel; denkbar wäre die Verwendung einer (vom 
vertreten sind; in diesem Zusammenhange wird Rektorat zur Verfügung zu stellenden) vorge­
auf die Erläuternden Bemerkungen zu § 29 der druckten Liste aller Wählbaren und die Vor­
Regierungsvorlage des Kunsthochschul-Organisa- nahme von Reihungen und Streichungen auf 
tionsgesetzes hingewiesen. dieser Liste ebenso wie die Einbringung von 

In den ersten Entwürfen für besondere Organi- Wahlvorschlägen wahlwerbender Gruppen. 

sationsvorschriften war ein Rotationssystem vor- Gemäß § 29 Abs. 2 des Kunsthochschul-Orga­
geschlagen worden, das zumindest jedem Lehrer nisationsgesetzes ist auch die Zahl der Mitglieder 
der Hochschule früher oder später die Möglichkeit des Hochschulkonvents in den "besonderen Or- I 

der Teilnahme am Hochschulkonvent gibt. ganisationsvorschriften" zu regeln. Diese Bestim-
Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst hat mung trägt dem Umstand Rechnung, daß die 

im Begutachtungsverfahren jedoch darauf hinge-' Zahlen der Lehrenden und Lernenden von Hoch­
wiesen, daß eine echte Repräsentation der drei schule zu Hochschule stark variieren. Im Begut­
Gruppen ausschließlich durch W a h I ,der Mitglie- achtungsverfahren wurde von studentischer Seite 
der des Hochschulkonvents sichergestellt werden angeregt, die Zahl der von jeder Gruppe in den 
kann; .ferner hat das Bundeskanzleramt - Verfas- Hochschulkonvent zu entsendenden Mitglieder 
sungsdienst darauf hingewiesen, daß für die Wahl nach der kleinsten Gruppe hin zu orientieren und 
der Mitglieder des Hochschulkonvents die Be- sie mit einem Drittel der Zahl der dieser Gruppe 
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Angehörigen festzulegen. Dieser Anregung wurde 
zum Teil gefolgt. Denknotwendig muß die Zahl 
der kleinsten Gruppe bestimmend sein und, wenn 
überhaupt eine Wahlmöglichkeit eröffnet werden 
soll, so muß die Zahl der Mitglieder aus dieser 
Gruppe mit höchstens einem Drittel festgesetzt 
werden, da ja auch noch eine gleichgroße Zahl 
von Ersatzmitgliedern aus dieser Gruppe gewählt 
werden muß. Die in § 10 genannten Zahlen 
wurden auf Grund der Mitteilungen der Hoch~ 
schulen unter weitestgehender Beachtung dieses 
Prinzips festgestellt und in .den Entwurf über­
nommen. 

Zu § 14: 

Gemäß § 33 Albs. 4 des Kunsthochschul-Orga­
nisationsgesetzes ist die nähere Bezeichnung der 
Klassen· als "Meisterschulen", "Meisterklassen" 
und dergleichen in den besonderen Organisations­
vorschriften zu regeln. 

An den Kunsthochschulen war die künstlerische 
Lehre, wie schon in den Erläuternden Bemerkun­
gen zur Regierungsvorlage des Kunsthochschul­
Organisationsgesetzes ausgeführt wurde, seit jeher 
eine "Meisterlehre". Der Studierende wurde in 
seinem künstlerischen Fach während' der ganzen 
Dauer seines Studiums von einem Lehrer unter­
wiesen; die gleiche Grundstruktur der künst­
lerischen Lehre findet sich an allen Kunsthoch­
schulen. Die traditionellen Bezeichnungen für 
diese Einrichtung sind "Meisterklasse", "Konzert­
fachklasse" und dergleichen. Dem überwiegend 
künstlerischen Charakter der an den Kunsthoch­
schulen tradierten Fächer emsprechend wurde der 
Begriff "Klassen" vom Kunsthochschul-Organisa­
tionsgesetz als Oberbegriff normiert (§ 33 Abs. 1 
des zitierten Bundesgesetzes). 

Die nähere Bezeichnung dieser Klassen, das 
heißt die Differenzierung des Ober'begriffes 
"Klasse" nach dem Charakter ihres Faches und 
nach ,dem Typ der Hochschule begegnet folgen-
den Problemen: . .. . . 

a) Neben ,denzahlenmäßig weit überwiegen­
den künstlerischen Fächern werden auch 
wissenschaftliche Fächer (und zwar über­
wiegend selbständige Teilgebiete solcher 
Fächer) an den' KunsthoChsChulen tradiert. 

b) An der Hochschule für angewandte Kunst 
ist für die Lehre in künstlerischen Fächern 

. der Begriff "Meisterklasse" seit Jahrzehn­
tengebräuchlich. 

Daraus ergab sich folgender Vorschlag: 

a) Die Klassen (Oberbegriff ,des § 33 des 
Kunsthochschul-Organisationsgesetzes), die 
der Unterweisung ,in an d e ,r e n als 
künstlerischen Fächern dienen, könnten 
in Anlehnung an die rderzeit an 'den 
wissenschaftlichen Hochl;chulen gebräuch-

lichen "Lehrkanzeln" als "Lehl"bereiche" 
'bezeichnet werden (§ 14 Abs. 2 des Ent­
wurfes);, ,die Bezeichnung berücksichtigt, 
daß an den Kunsthochschulen wissenschaft­
liche Fächer meist nur ,in sdbständigen 
Teilgebieten tradiert werden. 

b) Für jene Klassen, die der Unterweisung 
künstlerischer Fächer an der Hochschule 
für angewandte Kunst dienen, könnte der 
überlieferte Begriff "Meisterklasse" ver­
wendet werden (§ 14 Abs. 1 lit.a des Ge­
setzentWurfes). 

c) Für die Klassen, >die der Unterweisung 
künstlerischer Fächer ·an den Musikhoch~ 
schulen ,dienen, 'könnte der an der Hoch­
schule für Musik und darstellende Kunst 
in Graz schon verwendete Begriff "Klassen 
künstlerischer Ausbildung" verwendet wer­
den (§ 14 Abs. 1 lit. !b des Entwurfes). 
Dieser Vorschlag findet ;die Zustimmung 
der Grazerund der Salzburger Musik­
rhochschule. Die von Ider Wien er Musik­
hochschule ,dagegen vorgehrachten Ein­
wendungen laufen im wesentlichen auf 
eine befürchtete optiische Minderwertigkeit 
,des Segriffes "Klasse" hinaus; dagegen ist 
,f,reilich zu sagen, ,daß der Begriff der 
"Klasse" ja auch im Kunsthochschul­
Organisationsgesetz, und zwar ·als Ober­
!begriff, verw.endet wird und daß auch die 
Hochschule für angewandte Kunst den Be­
griff der Meister-"K las s e" seit jeher 
ohne die Gefahr irgend einer Diskriminie­
rung verwendet. 

In den ersten Entwürfen der besonderen Organi­
sationsvorschriften für ,die Musikhochschulen 
war die Bezeichnung von Studieneinrichtungen 
der in § 33 Abs. 5 des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzes genannten Art als "Schulen" vor­
gesehen worden; doch wurde diese Bestimmung, 
einem zutreffenden Einwand ,des Hauptaus­
sChusses . der österreichischen Hochschülerschaft 
an der Grazer Musikhochschule folgend, ge­
strichen, da die "Schu'len" als mehreren Studien­
einrichtungen übergeordnete Smdieneinrichtun­
gen mißverstanden werden könnten, womit eine 
nicht erwünschte Einsch,ränkung ,der Lehrfreiheit 
in diesen Studien einrichtungen verbunden wäre. 

Zu § 15 Abs. ibis 3: 

In den Erläuternden Bemerkungen zu § 9 der 
Regierungsvorlage des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzes wird unter anderem folgendes 
ausgeführt: "Die funktionszugeordnete Eintei­
lung der Kategorien (von Lehrern), w.ie sie im 
Entwurf vor.gesehen ist, ist allerdings ,in der 
Praxis an den Kunstakardemien derzeit noch 
nicht voll verwirklicht; mit anderen Worten: 
dienstrechtliche Stellung UIl!d Funktion decken 
sich dort heute vielfach noch nicht {so giht es 
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beispielsweise viele Lehrer, .die jene Funk~ionen 
ausüben, wie sie im Entwurf den Hochschul­
professoren und den Hochschu assistenten zuge­
wiesen sind, die a:ber als Bunde lehrer, Vertrags­
lehrer oder LehI1beauftragte ein estuft sind). Der 
Grund dafür ist darin zu suche 'daß der Dienst­
postenplan ..• erst in den letzten Jahren 
schrittweise dem Hochschulchar her dieser Lehr­
anstalten nahegebracht wero konnte. Die 
Deckun·g von Funktion und dienstrechtlicher 
Stellung wird zweifellos erst i Laufe der Zeit 
erzielt werden können ... Di Verwirklichung 
dieser A1b9icht wird freilich vo !der jeweils ge­
gebe~en '5taatsfinanziellen Lage .abhängig 'sein." 
Im Kunsthochschul-Organisatio sgesetz sind die 
Funktionen, ,die Lehrer der ochschule inner­
h<l~b der akaidemischen Behörde ausüben, jeweils 
genau auf ihre Funktionenls Lehrer a!bge­
'stimmt. So kann beispielsweise um Albteilungs­
leiter nur ein Hochschulprofes or (§ 9 Ahs. 1 
Z. 1 des Kunsthochschul-Org isationsgesetzes: 
ein mit der .Pflege und Erschr.ie ung der Künste, 
Kunstlehre, Forschung und issen~chaftlichen 
Lehre in einem künstlerischen der' wissenschaft­
lichen Fach in seinem ganzen mfange oder in 
einem' selbständigen Teilgebie . eines solchen 
Faches betrauter Lehrer) .gew· lt werden; die 
Vertreter !des "Mittdbaues'" ,Gesamtkolle­
gium sind aus dem Kreise der B ndeslehrer, Ver­
tragslehrer, Hochschulassistent und Lehrbe­
auftragten (somit <lUS ,dem d rch § 9 Abs. 1 
Z. 2 bis 4 des Kunsthochsch l-Organisations­
gesetzes mit "Mittelbau"-Funk ionen >betrauten 
Personenkreise) gewählt werd n. Das Kunst­
hochschul-0rganisationsgesetz geht sdbstver­
ständlich vom Zustand der De ung von dienst­
rechtlicher Stellung und Funktion aus; dieser 
Zustand ist aber noch nicht erreicht und dürfte 
auch innerhalb nächster Zeit nicht erreicht wer­
den können. Es wäre daher zu befÜorchten, daß 
Z'llm Beispiel Lehrer, die m~t der Pflege und Er­
schließung der Künste und mit der Kunstlehre 
in einem künstlerischen Fach betraut sind, aber 
die dieser Funktion entsprechende dienstrecht­
liehe Stellung eines HochsdlUlprofessors noch 
nicht innehaben, Ibis 'zu ·ihrer Ernennung auf 
einen Hochschullehrer-Dienstposten bei der 
Wahl des Abteilungsleiters vom passiven Wahl­
recht ausgeschlossen sind, was den oben wieder~ 
gegebenen Intentionen des Gesetzgebers (der die 
Funktionen innerhalb der ,akademischen Behör­
den auf die Funktionen -als Lehrer abgestimmt 
hat) nicht entspräche. Die Verwirklichung ,der 
Intentionen des Gesetzgebers sollte daher bis zur 
Schaffung eines funktionsgerechten Dienstposten­
planes ·der Kunsthochschulen durch übergangs­
bestiinmungengewährleistet werden. Diesem 
Zwecke dient § 15 Abs. 1 und 2 sowie zum Teil 
auch Abs. 3 des Entwurfes. Ebenso sind .derzeit 
viele Lehrer mit der Leitung von Klassen und 
Institutionen ibetvaut, ,ohne die ihrer Funktion 

entsprechende dienstrechtliche Stellung eines 
Hochschulprofessors zu Ibekleiden. Den Inter­
essen dieses Personenkreises dient die auf § 33 
Abs. 3 und § 35 Abs. 6 des Kunsthochschul­
Organisationsgesetzes bezogene über,gangsbe­
stimmung des § 15 kbs. 3 des vorliegenden Ent­
wurfes. 

Eine zeitliche Begrenzung dieser übergangs­
bestimmungen mit dem 30. September 1975 war 
in den ersten Entwürfen vorgesehen; <loch 
konnte sie auf Grund staatsfinanzieller Bedenken 
in den vorliegenden Entwurf nicht übernommen 
~er.den. 

Zu § 15 Abs. 4: 

Diese Bestimmung. dient der Wahrung der 
Rechtskontinuität; durch sie sollen die Studien­
einrichtungen der Kunsthochschulen als· Rechts­
nachfolger der Studieneinrichtungen der bestan­
denen Kunstakademien legalisiert werden. 

Zu § 15 Abs. 5: 

Die Errichtung, Benennung und Auflassung 
von Klassen und Instituten ohliegt gemäß § 32 
Absatz 2 des Kunsthochschul-Organisations­
gesetzes dem Bundesminister für Unterricht 
(jetzt: dem Bundesminister .für Wissenschaft und 
Forschung), der das GesamtkoHegium anzuhören 
hat. Auf diese Akte der Vollziehung wird aber 
von den 'ak31demischen. Behörden im Rahmen 
ihres 'autonomen Wirkungsbereiches ein weit­
gehenider Einfluß ausgeÜlbt wer/den: Es wird ins­
besondere auf .die Bestimmungen der § 22 Abs. 1 
lit. fund 28 Iit. f des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzes verwiesen. Es' liegt daher nahe, 
dem Gesamtkollegium und den AhteilungskolIe­
gien, denen die Beschlußfassung über die Antrag­
steIlung betreffend Errichtung, Beschränkung, 
Umgrenzung und Auflassung von Studienein­
richtungen obliegen wiI1d, gewissermaßen einen 
~at-alog der im Zeitpunkte ihrer übernahme der 
Leitungsgeschäfte an der Hochschule bestehen,den 
Studien einrichtungen :an ,die Hand zu geben. 
Eines solchen Kataloges bedarf es, um jede 
Rechtsunsicherheit zu vermeiden und um eine 
feste AusgangSbasis' für tdie im autonomen Wir­
kungsbereich zu Ibeschließenden Anträge zu 
schaffen. Im Rahmen dieses 'autonomen Wir­
kungsbereiches werden im übrigen die akade­
mischen Behörden die Möglichkeit haiben, diesen 
Katalog in jeder Richtung zu überprüfen und 
gegebenenfaUs Anträge auf . a'bweichende Rege­
lungen einzubringen; der Katalog kann daher 
nicht im Sinne einer Präjndizierung. der künfti­
gen Entwicklung der Hochschulen verstanden 
werden. 

Zu § 16: 

Im Begutachtungsverfa:hren .hat das Bundes­
kanzleramt - Verfassungsdienst darauf hinge-

230 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 13

www.parlament.gv.at



230 der Beilagen 13 

wiesen, daß es prdblematisch wäre, das besondere 
Organisationsgesetz mit einem späteren Zeit­
punkte als jenem ,des Inkrafttretens ,des Kunst­
hochschul-Organisationsgesetzes (1. August 1970) 
in K:raft zu setzen; 'andererseits sei aber ein 
rückwirkendes Inkrafttreten des Organisations­
gesetzes aus nalheliegenden Gründen noch frag­
würdiger. 

Da bedauerlicherweise ,die Vorschläge der 
KunsthodlSChulen für ihre künftige A'bteilungs­
gliederung erst am 20. Juni 1970 v 0 111 st ä n­
d i g vorlagen, konnte eine so rechtzeitige Vor­
lage ,der besonderen Organisationsvorschriften 
an den Nationalrat, ,daß deren Inkrafttreten mit 
dem 1. August 1970 (somit synchron zum 
Kunsthochschul-Organisationsgesetz) möglich ge­
wesen wäre, leider nicht erfolgen. Eine Rück­
wirkung auf den 1. August 1970 mußte unter 
allen UmställJden vermieden, ein 'möglichst 
frühes Inkrafttreten 'gesichert werden; daher 

bldbt nur die, freilich problematische, Möglich­
keit eines Inkrafttretens mit dem auf die Kund­
machung im Bundesgesetz/blatt folgenden' Tag, 
die keiner :ausdrücklichen Regelung im vorlie­
genden Entwurf ibedarf. 

Kostenberechnung 

In den Erläuternden Bemerkungen zum 
Kunsthochschul-Organisationsgesetz wurde aus­
geführt, daß Mehrkosten, freilich nur in be­
scheidener Höhe, lediglich im Samaufwaoo er­
wachsen Idürften. Durch den Ausbau der Selbst­
verwaltung würde der Büroaufwand durch ein­
malige Ausgaben von insgesamt 160.000 Sund 
durch laufende zusätzliche Ausg3lben von jähr­
lich höchstens 200.000 S ansteigen. Höhere als 
diese Mehrkosten sillJd auch im Falle des In­
krafttretens des vorliegenden Gesetzentwurfes 
nicht zu erwarten. 
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